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Bedürfnisse befriedigen zu rönnen, zu erhalten,
beträchtlichen Nachlaß an ter Verkaufst! in me ge-
statten, weiches für das Interesse des Staats
auuerst u.achchcstig werden könnte. Auch hätte
diestr H nach einen sehr nachthciligen Einfluß
auf die Privatgüter, welche dann nicht leicht
um andere Zahlungsbedingungen veräusscrt wer-
den könnten, als für die geftzlich bestimmten;
folglich ist unter allen Gesichtspunkten dieser §

unzwekmäßig, und er federt, daß hierüber die
Versammlung bei ihren frühern Beschlüssen bleibe.

Secretan kann Anderwcrths Bedenklichêci-
ten nicht beistimmen, indem wir doch trachten
müssen, uns hierüber mit dem Senat zu vereinn
gen, und der Arme, der im Fall ist, Hinterlage
für den ganzen Verkauf zu geben, auch leicht
den vierten Theil des Ganzen zu entlehnen erhält,
und also nickt vom Kauf ausgeschlossen wird;
er null also den § annehmen, doch dem Direk-
torium überlassen, auch noch stärkere baare End
richtung vom Käufer abzufedern, wenn es die
Umstände erheischen.

Gmür will, daß bestimmt nur der 'vierte
Theil der Verkaufnimme baar abgefedert werden
könne, weil das Direktorium sonst freye Hand

genwärtige Freiheit schon wieder ihrer Auflöst,».,
nahe zu seyn? "

B. Untcrstatthalter Buochmann, von Hoch-
dorf, schildert in einer populären Sprache die

alten Echweizersttten und die jetzigen; — die
reinen Absichten der ersten Freiheilsstifter, und
die eigennützigen Absichten oder die verstellte Frei-
heitsliebe so vieler, die an der jetzigen Freiheit
arbeiten. Er dekt mit Freimüthigkeit die be-

kannten Uebel auf, welche das Mißvergnügen
des Volks nicht eben mit der Constitution allein,
sondern mit der Anwendung derselben erwarten
mußten-

Hierauf hält B.. Bart h es, helvetischer Bür-

gcr, init Bewilligung der Gesellschaft über die

nämliche Frage eine weitläufige Vorlesung m

französischer Sprache, welche seither im Druck

erschien, und bei Meyer und Comp. in LllM
zu finden ist. (Vcrgl. N. revubl. BI. St.)

V. Barthes wird hierauf von her Gesell-

schaft «einmüthig als Mitglied angenommen.
Der V. Negicrungsstatthalter Rüttiman«

liest der Gesellschaft das Schreiben der Voll-

ziehungsgewalt von Bern über die Begebenheit
hätte, durch härtere Bedingungen arme Bürgendes 7. Ienners und sein Antwortschreiben daraus

vom Kauf abzuschrecken.

Herzog v. Ess. Es ist nothwendig, Bedin
gungen z» tresse», durch die der Staat vor der
Gefahr gesichert werde, Verkäufe zu treffen, durch
die ihm die Güter nach einigen Jahren ganz aus-

genuzt und verdorben wieder znrükfallen könnten.
Er stimmt zum Gutachten, mit der von Secre-
lau berührten Verbesserung.

Lacoste stimmt Hen'g bei, und glaubt, es

sey den Armen keine Diensterwcifting,
Mnen der Ankauf der Natiovalgüste zu sehr er-
leichtert w rde. Der § wird mit Sccrctans Ver-
besscrnngsuntrag angenommen. (D,c Forts folgt.)

vor. Beide werden mit Theilnahme angehört,

und mit Beifallklatschen aufgenommen.

Neun und vierzigste Sitzung, k"»
as. Ienn er.

des

den

Litterarische Gesellschaft
Cantons Luzern.

Acht und vierzigste Sitzung,
Jeûner isoo.

Piäsidcnt: Cran er.

„ Warum hat die Freiheit der Teile Iahrhnn-
reute lang gedauert, und warum scheint die ge-

' Präsident: Crauer.
Die Gesellschaft hört einen treflichcn Rapport

!vcs B. Prof. Estcrmanns, über vie

lung des Armenweseiis in Helvecien, im NaUM
der Armen- und Handwerks - Commission. fU
er zu weitläufig ist, um einen Auszug zu leide,,

so bemerkt man, baß er wahrscheinlich z» fe„>

^eit dein Publlkum durch den Druck werde o

kamst gemacht werden.

Für die nächste Sitzung giebt B. Unterst»^
batter Keller der Geftllfchast die intcrma >

Frage: Welches sind die Ursacheu ^
herrschenden Zwietracht Zwisssr'^ ^
Staate und Landbürgern; wie ro

sie gehoben, und das gute -
ständniß wieder hergestellt werden«

Einver-
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